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5	� Allgemeine  
Informationen

5.1	Fernsehgerät
In allen Zimmern ist ein Anschluss des 
eigenen Fernsehgerätes möglich. Im 
Doppelzimmer ist aus Rücksicht auf den 
Zimmernachbar das Fernsehen nur mit 
Kopfhörer möglich. 

Im Haus Höchweid steht auf jeder Abtei-
lung im Aufenthaltsbereich ein Fernseh-
gerät zur Verfügung. 

Fernseh- und Radiogebühren der 
Billag bei Personen mit Ergänzungslei-
stungen. Personen, welche Ergänzungs-
leistungen zur AHV- oder IV-Rente erhal-
ten, können bei der Billag ein Gesuch um 
Gebührenbefreiung stellen. Das Gesuchs-
formular kann im Internet unter www.bil-
lag.ch heruntergeladen oder am Empfang 
im Haus Höchweid verlangt werden. 

Personen ohne Ergänzungsleistungen.
Solange ein Fernsehgerät angeschlossen 
ist, sind Sie meldepflichtig. Von der Ge-
bührenpflicht befreit werden Personen, 
die in der dritten oder vierten BESA-Stufe 
eingestuft sind und in einem Pflegeheim 
wohnen. Das Gesuchsformular kann im 
Internet unter www.billag.ch heruntergela-
den oder am Empfang im Haus Höchweid 
verlangt werden. 

5.2	Wertsachen
Bitte bewahren Sie Wertsachen oder Bar-
geld nicht freiliegend im Zimmer auf. Be-
nützen Sie für Wertsachen das Schliess-
fach in Ihrem Zimmer. Höhere Beträge 
sollten auf der Bank oder kurzfristig am 
Empfang im Haus Höchweid gegen Quit-
tung deponiert werden. Wertschriften und 
Sparhefte deponieren Sie bitte bei Ihrer 
Bank. Testamente sollten, wenn möglich, 
bei den Angehörigen aufbewahrt oder 
beim Teilungsamt Ihrer Wohngemeinde 
hinterlegt werden.

Wir empfehlen den Angehörigen und Be-
suchern, anstelle von Bargeld Gutscheine 
zu schenken. Beim Empfang im Haus 
Höchweid können Gutscheine bezogen 
resp. bestellt werden für: Cafeteria, Coif-
feur und Podologie.

Die Alters- und Pflegeheime Ebikon über-
nehmen für abhandengekommenes Bar-
geld und Wertgegenstände keine Haf-
tung! Für das obligatorische Depot sind 
die Alters- und Pflegeheime Ebikon ver-
antwortlich.

5.3	Patienten-Verfügung 
Wenn Sie eine Patienten-Verfügung besit-
zen, bitten wir Sie, diese bei Eintritt beim 
Sekretariat in Form einer Kopie abzuge-
ben. Die Alters- und Pflegeheime Ebikon 
unterstützen Sie gerne bei der Erstellung 
einer Patienten-Verfügung. 



13

5.4	Rauchverbot

In allen Räumen und Häusern der Alters- 
und Pflegeheime Ebikon gilt ein gene-
relles Rauchverbot. Die Ausnahme bildet 
das Raucherzimmer im Haus Höchweid 
(Erdgeschoss), in diesem ausschliesslich 
Sie als Bewohner rauchen dürfen. Wenn 
Bewohner Gewohnheitsrauchende sind, 
ist der Aufenthalt nur im Haus Höchweid 
möglich. Im Haus Känzeli kann nur auf 
dem Balkon oder auf dem Sitzplatz ge-
raucht werden (Hinweis: Winter). 

5.5	Datenschutz Bewohnerdaten

Die Daten der Bewohner unterstehen 
grundsätzlich dem Datenschutz. Ihnen 
als Bewohner und Ihren direkten An-
gehörigen sowie Personen mit gültigen 
Vollmachten gewähren wir unter Voran-
meldung und Begleitung einer dipl. Pfle-
gefachperson die vollständige Einsicht. 
Drittpersonen werden keine Einsichten 
in die persönlichen Daten gewährt. Aus-
genommen davon sind Beauftragte von 
Krankenversicherern, bei welchen Sie 
versichert sind (gesetzliche Grundlage). 
Dokumente aus der Pflegedokumentation 
können weder ausgehändigt noch kopiert 
werden. Ausgenommen davon sind Über-
tritte in ein Spital, eine Klinik oder eine 
andere Pflegeinstitution. In diesen Fällen 
werden Ihnen die notwendigen Datenblät-
ter mitgegeben. 

5.6	Elektro-Rollstühle 

Standard-Rollstühle werden von den Al-
ters- und Pflegeheimen Ebikon zur Ver-
fügung gestellt. Sollten Elektro-Rollstühle 
notwendig sein, so kann deren Gebrauch 
im Haus nur in Absprache erfolgen. 
Grundsätzlich müssen diese in Ihrem Be-
wohnerzimmer abgestellt werden können. 
Andere Parkmöglichkeiten sind nicht vor-
handen.

5.7	Parkplatz für Privatwagen
Der Privatwagen kann nur in Absprache 
beim Haus Höchweid auf einen kosten-
pflichtigen Parkplatz abgestellt werden. 
Bei den Häusern Känzeli und Sonnegärtli 
stehen keine Parkplätze zur Verfügung. 
Die Bewohner müssen bei Bedarf eine 
Lösung ausserhalb der Institution suchen. 
Grundsätzlich dürfen die PWs nicht auf 
Parkplätzen der anliegenden Liegen-
schaften abgestellt werden. 

5.8 Zimmereinrichtung
Als Standardeinrichtung stellen wir Ih-
nen ein Pflegebett, einen Nachttisch mit 
Nachttischlampe, einen Tisch und zwei 
Stühle zur Verfügung. In jedem Zimmer 
befindet sich ein Einbauschrank für die 
Kleider mit Schliessfach für kleinere Wert-
sachen, kleinere Geldbeträge und Aus-
weispapiere. 

Nach Absprache mit der verantwortlichen 
Bezugsperson des Betreuungs- und Pfle-
gedienstes können Sie Ihr neues Zu-
hause selbst gestalten, zum Beispiel mit 
kleinen Möbelstücken und Bildern. Tep-
piche dürfen im Bewohnerzimmer nur 
in Absprache mit der verantwortlichen 
Abteilungsleitung des Betreuungs- und 
Pflegedienstes gelegt werden und müs-
sen mit Antirutschmatten versehen sein. 
Zu beachten gilt Folgendes: Das Zimmer 
muss einfach (ohne Hindernisse) begeh-
bar sein und die Teppiche dürfen keine 
Stolperfallen darstellen. Dies wird umso 
wichtiger, wenn Sie Gehhilfen (Gehstö-
cke, Rollatoren, Rollstühle) einsetzen. 
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Grundsätzlich gilt: 

■ � �Die privaten Möbelstücke werden im 
Rahmen einer leichten Reinigung (aus-
sen abstauben) gereinigt. Accessoires 
werden nicht einzeln einer Reinigung 
unterzogen. Sollte dies der Wunsch 
sein, so wird der dafür effektiv benötig
te Zeitaufwand verrechnet. 

■ � �Teppiche sind nur im Zimmer erlaubt. 
In der Nasszelle können diese aus Si-
cherheitsgründen (Sturzgefahr) nicht 
gelegt werden. Reinigungen von Tep-
pichen werden im Rahmen des regel-
mässigen Staubsaugens durchgeführt. 
Weitergehende Reinigungen durch Ver-
unreinigungen (ausgeleerte Getränke, 
Sekrete, Ausscheidungen etc.) werden 
verrechnet. 

Bei Fragen steht Ihnen der zuständige 
Hausdienst-Hygiene zur Verfügung.

5.9 Austritt
Bei einem Austritt aus den Alters- 
und Pflegeheimen Ebikon melden 
Sie sich bitte beim Empfang im Haus 
Höchweid für die notwendigen Forma-
litäten. Bitte beachten Sie dabei die 
Kündigungsfristen gemäss dem Pensi-
ons-, Betreuungs- und Pflegevertrag.

Alle Mitarbeitenden wünschen den neu  
ankommenden Bewohnern einen schö-
nen, glücklichen Aufenthalt und viele 
herzliche Kontakte im neuen Umfeld.

 

Alters- und Pflegeheime Ebikon

Die Geschäftsleitung 
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Kontakt-Informationen:

www.ap-ebikon.ch

Alters- und Pflegeheime Ebikon 

Höchweidstrasse 36, 6030 Ebikon 

E-Mail: info-ap@ebikon.ch

Tel. 041 444 01 01 

Fax 041 444 01 50


